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 Veröffentlicht am 15.05.1957

Norm

EO §355 Abs1 XVIII

Rechtssatz

Durch eine einstweilige Verfügung, mit der dem Gegner der gefährdeten Partei aufgetragen wurde, den Abschluß

kaufmännischer Geschäfte über Erzeugnisse seiner Schafwollwarenfabrik mit anderen Personen als mit

Großabnehmern zu unterlassen, insbesondere also die Lieferung slocher Erzeugnisse an das

Textilhandelsunternehmen seiner Gattin zu unterlassen, ist das weitere Begehren, der Gegner der verp9ichteten Partei

sei auch schuldig, dem Unternehmen seiner Gattin keine wie immer geartete Unterstützung angedeihen zu lassen,

nicht gedeckt.
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